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Wohnbauförderungsgesetz 1984 und Wohnhaussanierungsgesetzt Entwürfe, Begutach­
tungsverfahren; Stellungnahme 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, zu den Entwürfen eines Bundesgesetzes über die 

Förderung der Errichtung von Klein- und Mittelwohnungen (Wohnbau förderungsgesetz 

1984 - WFG 1984) und eines Bundesgesetzes über die Förderung der Verbesserung und Er­

haltung von Wohnhäusern, Wohnungen und Wohnheimen sowie zur· Änderung des Stadter­

neuerungsgesetzes und des Startwohnungsgesetzes (Wohnhaussanierungsgesetz - WSG), 

wie folgt Stellung zu nehmen: 

A) Wohnbauförderungsgesetz 1984 

J. AJlgeme ines: 

Einleitend werden die bereits in der Stellungnahme der NÖ Landesregierung vom 13. Au-
gust 1982, LAO-VD-8306/43, zum Entwurf eines Wohnbauförderungsgesetzes 1983 geäu­

ßerten ßedenken wiederholt. Grundsätzlich wird festgestellt, daß im Hinblick auf die 

mehrfache NovelUerung des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 und der relativ großen An-." . 
'.' 

. . . .  __ I us ...... 

zahl der Änderungen, die Schaffung eines neuen Wohnbauförderungsgesetzes zweckmä-

ßig ist. Dabei wird auch von Niederösterreich begrüßt, daß der Entwurf dem von den Län-

dern vielfach vorgetragenen Wunsch nach mehr Gestaltungsfreiheit entgegenkommt. Da­

durch kann auf die Bedürfnisse der 'Nohnbevölkerung der einzelnen Länder besser einge­

gangen werden. 

Obwohl eine Trennung der Bestimmungen der WohnbauförderlJng von d�nen der Wohn­

haussanierung befürwortet wird, ergibt sich der Nachteil, in beiden Gesetzen Begriffsbe .. 
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stimmungen aufnehmen zu müssen, die sich in vielen Punkten gleichen. Es soUte überlegt 

werden, ob nicht die Schaffung eines einz igen Gesetzes mit einer klaren Gl iederung bes­

ser geeignet wäre, den Ländern ein einheitliches und übersichtliches Förderinstrument in  

die Hand zu geben. Die von den Ländern zu erlassenden Verordnungen könnten aus diesem 

Grund übersichtlicher und einheitlicher gestaltet werden. 

Allge; nein wird allerdings bemerkt, daß durch den Entwurf e ine nicht unwesentlic� fi­

nanzielle Mehrbelastung der Länder erfolgen wird, da durch verschiedene Bestimmungen 

(z .B. die Einbeziehung der Vermögenssteuerpflicht, die Aufgabe der bisherigen Haupt­

s itzwohnung) ein wesentlich größerer Verwaltungsaufwand zur Uberprilfung und Fest­

stellung der lugrundeliegenden Sachverhalte notwendig ist. 

Der in den Erläuterungen ausgedrückte Optimismus wird von Niederösterreich nicht un­

eingeschränkt geteilt. Es ist fraglich, ob der vorliegende Entwurf mit seinen Bestimmun­

gen über die reduzierte Darlehens lau fze it, den erhöhten Zinssatz und die angehobenen 

technischen Anforderungen eine wesentliche Verbesserung der Wohnsituation bringen, 

Sozialwohnungen schaffen oder die Bauwirtschaft bel.eben wird können. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

, 1. Zu § 1 Abs. 1: 

Die Wortfolge "in Benützung genommen werd�n" sollte durch einen anderen Ausdruck er­

setzt werden. 

2. Zu § 1 Abs. 2: 

Es sollte auch der Ankauf von Wohnungen in die Förderung aufgenommen werden. 

3. Zu § 1 Ab�. 3: 

Durch die Aufgabe des Begriffes "Kleinbetrieb" (§ 1 Abs. 2 WFG 1968) wird großen Super­

ma"rktkett:m die Möglichkeit eröffnet, Geschäftsräume in geförderten Gebäuden zu be­

,z iehen. Dies soll aber nicht Sinn einer Wohnbauförderung sein, zumal interessierte Inhe­

ber von Kleinbetrieben konkurrenziert werden. 
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4. Zu § 2 Z. 1: 

Das Erfordernis der Benützung der einen Wohneinheit durch den Eigentümer ist im Be­

reich eines Familienverbandes dann problematisch, wenn z. B. der Liegenschaftseigentü­

mer dem Bau eines Eigenheimes zustimmt, bei dem nur eine Wohneinheit für ein Kind be­

stimmt ist, er jedoch nicht bereit ist, im Zuge des Förderungsbegehrens auch dem zukünf­

tigen '.'Iohnungsbenützer das Eigentum an der Liegenschaft einzuräumen. 

Die AnfÜhruny der "Bauweisen" sol lte entfal len, da Eigenheime auch in "gekuppelter Be­

bauungsweise" oder "in freier Anordnung" errichtet werden können. 

Es sollte auch in den Ziffern 1 und 2 für die Begriffsdefinitionen die Einzahl verwendet 

werden. 

5. Zu § 2 Z. 2: 

Nach den bisherigen Bestimmungen des Wohnbauförderunysgesetzes 1968 konnte e ine na­

türliche Person als Eigentnmer eines Reihenhauses eine Eigenheimförder�ung beantragen. 

Mit der beabsichtigten Regelung des verdichteten Flachbaues ist dies in Verbindung mit 

§ 19 nun nicht mehr möglich. Natürliche Personen sollten in einem solchen F aH nicht von 

der Förderung ausgeschlossen werden. 

Der Begriff der verdichteten Flachbauweise sollte mit Rücksicht auf die reduzierte Auf­

schlieOuny durch schmale Wohnwege mit höchstens zwei Geschoßen begrenzt' werden. 

Zumindest sollte die Wortfolge "höchstens drei Geschoßen" auf "zwei Vollgeschoße" ge­

ändert werden, da es neben dem Erd- und dem 1. Ober geschoß auch .ein KeJJer- bzw. 

DachgeschoO geben ka'.ln. Nach den Erfahrungen im Land Niederösterreich ist die ,Be­

grenzung des WohnnutzflächenausmaOes auf 130 m2 tUr Familien mit drei  Kindern zu ge­

'ring. Es wird daher vorgeschlagen, die Nutzfläche mit 150 m" 
2 zu begrenzen. 

Die NÖ Bauordnung begrenzt Wohnungen für Einzelpersonen mit 35 rn2und Wohnungen 

selbst mit mindestens 60 m2 in sIch geschlossener Nutzfläche. Die Untergrenze soll�e aus 

diesem Grund einer Verordnungsermächtigung der Länder vorbehalten bleiben. 
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6. Zu § 2 Z. 4: 

I 

I, Analog dem Begriff "geförderte Wohnung" und dem Begriff "gefördertes Eigenheim" soll-
te auch der Begriff "ge fördertes Wohnheim" in den Gesetzentwurf aufgenommen werden. 

Im § 19 des Entwurfes wird die Förderung von Gebäuden in verdichtetem Flachbau von 

der F örderung ,von Wohnungen unterschieden. Dabei kommt nicht klar zum Ausdruck, ob 

das gesamte Gebäude (das mehrere Wohnungen enthalten kann) unteilbar zu fördern ist, 

oder ob die in diesem Gebäude errichteten Wohnungen einzeln gefördert werden können. 

7. Zu § 2 Z. 7: 

Der Begrif f der "Obe'rflächenendausstattung" ist weder aus der Lehre bekannt noch den 

verschiedenen Bauno'rrnen zu entnehmen. Der Begriff sollte daher besser definiert wer­

den oder eine Verordnungsermächtigung der Länder aufgenommen werden. 

8. Zu § 2 Z. 8: 

Es sollten alle zur Berufsausübung spezifisch gestalteten Räume bei der Berechnung aus­

genommen werden und nicht nur die für landwirtschaftliche und gewerbliche Zwecke spe­

zifisch ausgestatteten Räume nicht zur Nutzfläche zählen. 

Der Begriff der Wandstärke ist ein Längenbegriff (gemessen in Metern) und kann daher 

von einer Gesamtbodenfläche (gemessen in m2) nicht abgezogen werden. Es wird daher 

vorgeschlagen, das Wort "Wandstärken" durch die Worte "Grundflächen der Wände" zu er­

setzen. 

Die vorgesehene Begriffsbestimmung enthält auch keine Aussage über den Verputz, nicht 

nutzbare 8odenflächen, von Dachbodenräumen und nur e inseitig offene, bzw. aus Wärme­

schutzgründen sogar verglaste Loggien. Auch dieser Begriff sollte zur besseren Anpas­

sung an baurechtliche Regelungen der Länder einer näheren Ausführung dur.ch Verord­

nungen vorbehalten werden. 

9; Zu § 2 Z. 10: 

Der Personenkreis der nahestehenden Personen sollte jedenfalls um die Pflegekinder, 

aber. auch um Verwandte im dritten Grad der Seitenlinie (Onkel, Tante, N ichte und Neffe) 

erweitert werden, da die bisherige Regelung in zahlrei9henFällen zu Härten geführt hat. 
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Bisher war erst nach fünf jähriger Haushaltsgemeinschaft die Gleichstellung mit der Ehe 

gegeben. Niederö.sterrekh spricht sich gegen die Streichung der fünf jährIgen Frist aus. 

Es ist auch völlig unklar, wie der diesbezügliche Nachweis zu führen ist, daß eine vor kur­

zer Zeit aufgenommene Lebensgemeinschaft tatsächl ich als solche im Sinne des Ge-

setzes zu betrachten ist. 

10. Zu § 2 Z. ll! 

Der für die Förderungsbestimmungen geltende Einkornmensbegriff sollte jedenfalls neu 

gestaltet werden. Die der.leitige Definition des Einkornmensbegrlffs führt immer wieder 

zu Ungerechtigkeiten, da beispielsweise die Ausgleichszulagen, die Waisenpensiorr und 

der WaisenversorgungsgenuO auch als Einkommen zu rechnen sind. Die kompl izierten und 
schwer durchschaubaren einkornmensteuerrechtlichen Bestimmungen führen immer wie­

der zu Auslegungsschwierigkeiten und verhindern eine einheitliche Vorgangsweise. 

11. Zu § 2 Z. 13: 

Die Vollziehung dieser 8estimmung ist fast unmöglich, da eine Überprüfung des Vermö­

gens große Schwierigkeiten bereitet. Vor allem Eigenheimbauer und auch Werber von Ei­

gentumswohnungen würden sich aus der Wohnbauförderung hinaussparen können, da das 

Vorhandensein der nach § 29 Abs. 2 erforderlichen Eigenmittel den Ausschluß der Förde­

rung für begünst igte Personen erleichtert. Grundsätzlich wird auch die Bildung eines neu­

en Ver:nögensbegriffes vorgeschlagen, der jenes E igenheim bzw. jene E igentumswohnung 

vom Vermögen ausnimmt, das zur regelmäßigen Befriedigung des Wohnbedürfnisses 

dient. 

Daneben wird auf diePr.oblematik der Verwertung und Ertragslage des Vermögens hinge­

wiesen. 

12. Zu § 2 Z. 14: 

Das Wort "genossenschaftlich" sollte durch ein treffenderes ersetzt werden, da nicht al le 

gemeinnützigen Bauvereinigungeil Genossenschaften sein müssen. 
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13. Zu § 3: 

Die in der Regierungsvorlage zum \'Iohnbauförderungsgesetz 1983 vorgesehene Ausnah­

meregelung fJr Eigenheime hinsichtlich des verbesserten Wärmeschutzes sollte unbe� 
, . 

dingt auch in diesen Entwurf aufgenommen werden, da gerade in Niederösterreich der Ei­

genheimbau eine überaus große Bedeutung hat und für die freistehenden Objekte prak­

tisch in allen Fällen eine Ausnahrneregelung notwendig ist. Es sollte auch der Anschluß an 

F ernwärrne für die Eigenheime ausgenommen werden. Zur grundsätzlichEm Verpflichtung 

des Anschlusses an eine Fernwärmeversorgung ist zu bemerken, daß unter Umständen die 

Bewohner dadurch zwangsweise zu nicht tragbaren Belastungen verhalten werden, da 

sich der einzelne ja nicht von der zentralen Wärmeversorgung ausschließen kann. 

Daneben bedingt die Forderung nach einem um 5 'l·o verbesserten Schutz des gesamten 

Gebäudes einen Vergleich und zieht ·die Erstellung einer doppelten Vlärmebedarfsrech­

nung nach sich: Eine auf Grund der Bestimmungen der NÖ Bauordnung und eine apdere auf 

Grund der ,I\nforderungen des 'Nohnbauförderungsgesetzes. Dies erfordert einen erhöhten 

Verwaltungsaufwand. Gleiches gilt auch für die Prüfung "wirtschaftlichen Zumutbarkeit" 

eines Fernwärrneanschlusses, wobei der Begriff "vorzuschreiben" ersetzt werden sollte. 

14. Zu § 4 Abs. 1: 

Der t-Jier fest gehaltene Nutzflächenbegriff einschließlich der Wandstärken führt zu ei­

nem wesentlichen Mehraufwand der Verwaltung; ohne daß der beabsichtigte Erfolg ein­

treten rnuß. Vielleicht sollte auch beim Schallschutz ein ähnliches Vorgehen wie beim 

V/ärrneschutz gewählt werden. Dadurch wäre wirksam jede Spekulation mit den Wand­

stärken unterbunden. 

Daneben sei noch darau.f hingewiesen, daß der t-Jutzflächenbegriff in den ÖNORMEN.de­

finiert ist und dabei die Wandstärken ausschließt. Diese Anforderung würde die Eintra­

gung der doppelt�n Nutzfläche in den Plänen - der effektiven und fiktiven Nutzfläche -

erfordern. Die hierfür genannten energiepolitischen Gründe sind irrelevant, da auch dün­

ne Wände bei entsprechender i\usführung einen ausr�ichenden Wärme- und Schallschutz 

bieten können - ganz abgesehen davon, daß dieses Argument bei Innenwänden nicht zu­

trifft. 
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15. Zu § 4 Abs. 2: 

Hier könnte zusätzlich der verbesserte Schallschutz aufgenommen werden. 

16. Zu § 4 Abs. 3 und 4: 

Die Erhöhung der angemessenen Gesamtbaukosten enthält nicht die Möglichkeit  der Er­

höhung für außergewöhnliche Umstände bei der Bauführung (z .B. Trafo, Bodenau,swechs­

lung, Fundarnentplatten usw.), für die ßauaufwendung zur Herabsetzung der Instandset­

zungskosten und für die Hebung der Wohnqualität. Diese Erhöhungsmöglichkeiten sollten 

noch vorgesehen werden. 

17. Zu § 5': 

Die Anwendung standardisierter Leistungsbeschre ibungen ist deshalb problematisch, da 

diese Leistunysverzeichnisse aufgrund der Vielzahl der laufenden neuzugelassenen Mate­

rialien ständig unaktuell sind und in so rascher Folge nicht angepaßt werden können. 

18. Zu § 6 Abs. 1: 

Es werden die AnschluOgebühren und Aufschließungskosten als eigene Punkte erwähnt. 

Daraus könnte geschlossen werden, daß die In jedem Fall auflaufenden Baunebenkosten, 

(Architekten-, Stat iker- und Sonderfachleutegebühren) nicht zu den Baukosten zählen. 

Ebenso sollten die Umsatzsteuer, die Bauverwaltunyskosten, die Baukreditkosten und die 

Abbruchskastell in diesem Begriff aufgenommen werden. In der Z. 1 sollte vor dem Aus­

druck "Geschäftsräume�" der Ausdruck "nicht förderbaren" eingefügt werden. 

Zu Z. 7 fällt auf, daß die Notwendigkeit eines angemessenen Verhältnisses der Aufschlie­

ßungskosten innerhalb der ßaugrundstUcke zu den gesamten Aufschließungskosten nicht 

mehr vorgesehen ist. 

19. Zu § 7 Abs. 1 Z. 3: 

Die Sanierung von V/ohnhäusern sollte einhei tlich normiert werden. Dadurch würden sich 

alle Sonder regelungen des Startwohnungsgesetzes erübrigen • 
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20. Zu § B Abs. 1: 

Es fehlen die vergleichbaren Bestimmungen des § 4 fit. d und e des Wohnbauförderungsge­

setZes 1968. Darnit tritt eine Verringerung der den Ländern zur Verfügung gestellten För­

derungsrn ittel ein. Eine Verringerung der Bundesleistungen ist nicht einzusehen. 

21. Zu § 9 Abs. 2: 

l3ei der Erstellung des Verteilungsschlüssels der Wohnbauförderungsmittel sollte, wie be­

reits mehrfach hingewiesen, nicht mehr der abgestufte ßevölkerungsschlüssel und das 

länderweise Aufkommen an veranlagter Einkommens- und Lohnsteuer miteinbezogen 

werden. Es sollten die Bundesrnittel ausschließlich nach der Volksanzahl gemäß § 8 Abs. 3 

des FinanzausCjleichsgesetzes vermehrt um 50 !!'O des ßevölkerungszuwachses verteilt 

werden, da sich der '3edar f an Wohnungen nur nach Bevölkerungszahl richtet und andere 

Berechnungskriterien zu einer nicht gerechtfertigten Benachteiligung führen. Jedenfalls 

müßte aber auch unbedingt die Verminderung der Bevölkerung (der sogenannte negative 

Zuwachs) Einfluß auf die Verteilung der 'Nohnbauförderungsmittel haben. Es ist auf kei­

nen Fall einzusehen, daß Niederösterreich, das in der Vergangenheit immer ßevölke­

rungszuwächse aufzuweisen hatte, ungünstiger behandelt wird, als andere Länder. 

22. Zu § 10 Abs. 4: 

Gegenüber der bisher igen Bestimmung, wonach die Länder die Bundesmittel zurückzuer­

statten hatten, sollen nunrnehr die Beträge bereits einbehalten werden. Eine derartige 

Vorganysweis.� wird abgelehnt. Es bleibt nämlich darüberhinaus die Frage offen, was mit 

den allenfalls zLJrückbe�altenen ßundesmitteln zu geschehen hat. 

23. Zu § 12 Abs. 5: 

Durch diese ßest immung dürfte die erforderliche Relation nicht mehr stimmen. Einer­

se its werden 99,5 OU ger Förderungsrnittel trotz erhöhter Anforderungen ohne ausdrückli­

che Be iziehuny von ßaufachleuten geprüft und andererseits bedient man sich bei den 

zwar- innovativen, aber doch relativ geringen Forschungsaufwand von 0,5 % der Förde­

rungsmittel eines Sachverständigen. 
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24. Zu § 16: 

Anstelle des Begriffes Bauvorhaben sollte kotlsequenterweise der ßegriff"Gebäude" ver­

wendet werden. Die in .der Z. 3 vorgesehene Prüfung der Erschließung mit Verkehrsein­

r ichtungen und der Austattung mit Versorgungseinrichtungen ist nicht zweckmäßig. Dies 

ist allein im ßaubewilligungsverfahren aufgrund des örtlichen Raumordnungsprogrammes 

zu beachten. 

Nach 
'
den F'"örder'Jngsgrundsätzen muß die Angemessenheit  der Preise für die Baugrund­

stücke und die Wirtschaftlichkeit der Aufschließungskosten beachtet und geprüft wer­

den. Eine derart ige Prüfung würde die ßeibringung von vergleichbaren Kaufverträgen und 

Kostenvoranschlägen sowie deren Oewertung und Prüfung bedingen. 

Damit .vürde ein kaum vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen. Diese Grundsätze 

sind von großstädtischen Verhältnissen abgeleitet, in den meisten Ländern aber kaum 

nachvollziehbar. Es wird auch übersehen, daß nicht nur die bauliche Gestaltung, sondern 

vor allem die Lage für den Lfirrnschutz maßgebend ist • 

25. Zu § 17 Abs. 2: . 

Aus dl9ser Bestimmung muß ges�hlossen werden, daß Vereinbarungen zwischen dem Dar .. 

leh.ensgeber und dem Darlehensnehmer zur Erhöhung des jährlichen Zinsfußes bis 2 % gül­

ti g sind, und daher bei einer Annuitätenzuschußförderung das Land jeweils den Zuschuß 

erhöhen müßte. Der Begrif f "Zusicherung" sollte zur Vermeidung von Verwechslungen 

durch e inen anderen ersetzt werden. 

26. Zu § 17 Abs. 3: ' 

Nach den Bestimmungen der NÖ Bauordnung 1976 müssen in Gebäuden mit mehr als drei 

Wohnungen Wärmerneßgeräte eingebaut werden. Es sollte geprüft werden, ob nicht damit 

das Auslangen gefunden werden kann. 
I, 
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27. Zu § 19 Abs. 1 Z. 2: 

Durch diese for'nul ierung ist �icht sichergestellt, daß nach fert igstellung des Gebäudes 

i m  falle eines ßewohnerwechsels die Identität der Bewohner rnit den Mitgliedern des 

Vereins bzw. der sonstigen Gemeinschaft bestehen bleibt. Es sollte jedoch die Möglich­

keit  aufrecht bleiben, auch nahestehende Personen die Wohnung benützen zu lassen. 

Auch hinsichtlich der Haft'Jngsfragen bei den "sonstigen Gemeinschaften" wird auf die 

bestehende Problematik verwiesen. 

28. Zu § 19 Ahs. 4: 

Um eine Gle ichbehandlung aller Förderungswerber sicherzustellen, sollten auch die an­

deren Förderungswerber einer gle ichwert igen Kontrolle unterzogen werden. 

29. Zu § 20 Abs. 1: 

Aus dieser Bestimmung ist zu schließen, daß natürlichen Personen, die nicht begünstigte 

Personen sind, zwar der Bau von Mietwohnungen erlaubt ist (§ 19 Abs.l Z. IHt. b ist nicht 

ausgeschlossen), der Bau von Eigentumswohnungen aber verwehrt ist (§ 19 Abs. 1 Z. lHt. 

a ist ausgeschlossen). Dies stellt e ine deutliche Diskriminierung der Errichtung von Woh­

nungseigentumsbauten dar. 

30. Zu § 20 Ahs. 2: 

Dies!:! 'lestlrnrnung ver''','ehrt es juristischen Personen, geförderte Eigentumswohnungen 

zu erwerben. Damit ist aber auch eine günstige Überlassung an Dienstnehmer ausge­

schlossen. 

31.  Zu § 20 Abs. 3: 

Der Begriff "vermieten" sollte durch den weitergehende� Begriff  "überlassen" ersetzt 

werden. 
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32. Zu § 21 Abs. 1 Z. 2 und 3 

Hier wird euf die Stellungnahme auf § 2 Z. 13 verwiesen, wonach sich beispielsweise ein 

junges Ehepaar ohne �<inder durch Ansparen von Eigenrnittein ir der vermögenssteuer-

pflichten Höhe von 5 500.000,-- aus der Wohnbau förderung hinaussparen könnte. 

Es zeigt sich auch, daß durch den Entwurf der Vollziehungsaufwand vergrößert wird. Die 

geforderten Überprüfungen könnten nur mit einem erhöhten Personalaufwand bewältigt 

werden. Der tv1ehraufwand müßte bei den nächsten Finanzausgleichsverhandlungen je­

denfalls berücksichtigt werden. 

33. Zu § 21 Abs. 2: 

Zum Unterschied vorn Wohnbauförderungsgesetz 1968 ist ab dem dri tten Kind keine Stei­

gerung mehr vorgesehen, sodaß es zu einer überaus starken Benachteiligung von kinder­

reichen Familien kommt. Diese Familienfeindlichkeit müßte unbedingt beseitigt werden. 

Daneben sollte die Indexanpassung jährlich erfolgen. 

Die wesentliche R.eduzierung der Höchstgrenze wird auf Grund des Zeitpunktes des In­

krafttretens des geplanten Entwurfes und der Indexanpassung über Jahre hinaus gJeich­

bleiben. Dies wird bewirke�, daß die gesamte m ittlere Einkommensschicht von Förderun­

gen ausgeschlossen bleiben wird. 

Durch dieses neue Höchsteinkommen wird auch erreicht, daß im Jahr 1985 durch die 

Indexsteigerung der für die Wohnbeihilfe- und EigenmitteJersatzdarlehensgewährung 

gültige Höchsteinkommen�begriff nach § 1 1  Abs. Bund § 15 Abs. 8 des Wohnbau förde­

rungsgesetzes 1968 diese neue Höchstgrenze erreicht und die Förderungswerber dadurch 

fast automatisch zu Wohnbeihilfenbeziehern ",erden. 

34. Zu § 21 Abs. 3: 

Diese Bestimmung ist deshalb problematisch, da auch bei einem Bemühen des Förde­

rungswerbers die bisherige Hauptsitzeigentumswohnung möglicherweise nicht verkauft 

werden kann. Dieser Zustand könnte gemildert werden, wenn nicht nur Verwandte in ge-
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rader linie, sondern auch die nahestehenden Personen diese \'Iohnung zur 8efriedigung 

ihres dringenden Wohnbedürfnisses regelmäßig verwenden dürften. 

Die 8est.immung nirnmt auch nicht auf die typischen Strukturen im ländlichen Raum Be­

zug, da in zahlreicher Fällen der Ver!<ehrswert wesentlich geringer ist, als die Errich­

tungskosten und der daraus resultierende Verkaufspre is. Die sechsmonatige Frist ist 

überdies viel zu kurz bemessen. 

35. Zu § 23 Abs. 1: 

Eine unterschiedliche Festsetzung nach der qechtsforrn ist problematisch. Es sollten 

SelbstbindungsmögIichkei ten der Länder vorgesehen werden. 

36. Zu § 2 3  Abs. 2: 

Hier handelt es sich wiederum um eine einseitige Benachteiligung der Mietwohnungen ge­

genüber de;n Eigentum. 

37. Zu § 26 Abs. 1 Z. 4: 

Der Nachweis der Aufgabe der Mietwohnung wird in der Praxis oft schwer zu erbringen 

sein. 

38. Zu § 26 Abs. 2: 

Aufgrund dieser Bestimmung rnüssen die Darlehen im Falle der Kündigung im Verhältnis 

zur 'Nohnllutz fläche au�geteilt werden. 

Gemäß § 45 ist auch eine andere sachgerechte AufteiIung, z .B. nach dem Nutzwert, mög­

lich. 

Die Folge ist jedoch, daß das anteilig gekündigte Darlehen nicht mehr ident n1it dem ge­

währten Darlehen ist. 

Im zweit3n Satz ist unklar, wastni t  der Aufhebung der Kündigung gemei nt ist. 

29/SN-40/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 28

www.parlament.gv.at



I 
I ' 

I ! 

" .'/ . 

- 13 -

40. Zu § 29: 

. In § 29 Abs. 2 Z. 1 und 2 setzt sich die Eigentumsfeindlichkeit dieses Entwurfes sehr stark 

fort. nei Eigent umswohnungen oder Wohnungen mit Kaufanwartschaft werden "mind. 10 

v .H." als aufzubringende Eigenmittel festgesetz t, während bei sonstigen Wohnungen 

(rvlietwohnungen") J'höchstens 5 v.H." festgelegt sind. Dies stellt einen deutlichen Si'nnun­

terschied zu den bisherigen Bestimmungen des WFG 1968 dar , wo im Eigentumsfall eben­

falls rnind., 10 v.H. aufzubringen waren, im Mietfall jedoch auch (mind.) 5 v.H. 

Die Mietwohnungen sind (j�eraus begünstigt, da das Einkommen der Förderungswerber 

bei Fes tsetzung des Ausmaßes der aufzubringenden Eigenmittel unmaßgeblich ist. 

41. ZU § 29 Abs. 3: 

Eine durchsChnittliche Ermittlung der erforderlichen Aufwendungen fOr die Oberflä­

chenendausführung ist nicht möglich, da in der Regel keine Anhal�spunkte gegeben sind 

und die Ausstat tung weit über der Mindestausstat tung, aber immer noch innerhalb der 

Angernessenheit, liegen kann. 

Es wird daher vorgeschlagen, die tatsächlichen Kosten unter Vorlage von Nachweisen an­

zurechnen. 

42. Zu § 29 Abs. 4: 

I<äufer von \'/ohnungen und Reihenhäusern, sind von der höheren Eigenmittelaufbringung 

ausgeschlossen. Eine Gleichbehandlung wäre vorzusehen. 

43. Zu § 30: 

Es fehlt die Oestimmtlng, daß bei vorzeitiger Rückzahlung oder auch Kündigung des 

Hauptförderungsdarlehens auch das Eigenmittelersatzdarlehen zurückgezahlt �zw. ge­

kündigt werden muß. 
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44. Zu § 31 Abs:.l! 

Es sollte auch hier nicht nach der Rechtsform sondern nach der Leistungsfähigkeit abge­

stuft werden. 

45. Zu § 32 Abs. 2 Z. 1: 

Es ist problematisch, daß die Annuitäten des Eigenmittelersatzdarlehens nicht zum Woh­

nungsaufwand zählen. Diese sollten zur Berechnung der 'NohnbeihiJfe herangezogen wer­

den. 

46. Zu § 34 Abs. 4: 

DieseZinsenberechnung bedeutet einen erheblichen .Mehraufwand bei jedem einzelnen 

Förderungsakt. Es ist sehr fraglich, ob diese meist geringfügigen Zinsenbeträge den er­

heblichen Arbeitsau fwand rechtfertigen. 

4 7. Zu § 36: 

Im Zusß'nmenhang mit § 32 ist es nicht gerechtfertigt, daß die Wohnbeihilfe zum Woh­

nunysau fwand von Eigenheirnen und Eigentumswohnungen usw. in einem späteren Para­

graphen gere�elt wird, während in den übrigen Paragraphen, z.B. § 2, § 19, jeweils die 

Vlohnforrnen Eigenheim, Eigentumswohnungen usw. vor den Miet- oder Genossenschafts­

wohnungen geregelt werden. 

Oberdies stellt die For�ulierung "kann" eine weitere Diskriminierung des Eigentums dar, 

da im Gegensr!tz zu den Mietwohnungen gernäß § 32 kein Rechtsanspruch für Wohnbeihil­

fen bei Eigentumswohnungen besteht. 

48. Zu § 38 Abs. 2: 

Die in der Regierungsvorlage zum 'v'IFG 1983 vorgesehene Ausnahmebestimmung für frei­

stehende Gebäude mit höchstens 2 �<lein- oder Mittelwohnungen wäre unbedingt wieder 

aufzunehmen, da nicht einzusehen ist, daß bei den gewährten Fixbeträgen für Eigenhelrn­

bauer Heizlastoerechnungen überdies noch vorzulegen sind. Dies würde auch für das Land 
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I'·JiederÖsterreich bei der Jberaus großen Bedeutung der Eigenheimförderung einen we­

sentlichen Ver waltungsmehraufwand bedeuten . 

Es ist auch problematisch, bereits bei der Einreichung der Förderung von Mehrfamilien­

häusern sämtliche Unterlagen, wie auch z.B. die Baubewilligung abzuverlangen, da auf­

grund der - Vlartezeit �is zur Begutachtung durch den Wohnbauförderungsbeirat und der 

notwendigen Aktualisierung unmittelbar vor dem Beirat vielfach auch geänderte baube­

hördliche Bewilligungen einzuholen und vorzulegen sind und dies für den Fi;kderungswer­

ber eine nicht unwesentliche Mehrkostenbelastung darstellt. 

Bei der Heizlastberechnung hat es bei Berechnung nach der DIN-Norm beziehungsweise 

nach der ÖNOPJv1 M 7500 im bisherigen Vollzug große Schwierigkeiten gegeben. Derarti­

ge ßeruchnungen werden konkret von der jeweils ausführenden Heizungsfirma erstellt. 

Ein Anbot d�r Heizungsfirrna vor Erteilung der Zusicherung wird jedoch. zu diesem Zeit­

punkt noch nicht eingeho lt, sodaß die Heizlastberechnung von der ausführenden Baufirma 

gelegt werden muß. Diese ist jedoch meist überfordert, bzw. kann sie die Heizlastberech­

nung nur unter Heranziehung der Vornorm B 8135 (vereinfachte Berechnung des zeitbezo­

genen V/ärmeverlustes von Gebäuden) ohne Berücksichtigung des Betriebswirkungsgrades 

erstellen. Noch problernatischer ist die Erstellung der Heizlast unter Berücksichtigung 

eines "optimalen" Betriebswirkungsgrades. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Annahmen, die zu der Heizlastberechnung führen, 

durch das 3augc5chehen (bedingt durch die sehr rasche Weiterentwicklung auf dieseln 

Gebiet) überholt werden, bzw. nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. 

49. Zu § 39 Abs. 1 Z. 2: 

Die bisheril]e Alternative des Nachweises des Einkommens der letzten 3 Kalenderjahre 

sollte aus Gründen der Gerechtigkeit mit dem selbständig Erwerbstätigen (der Einkom­

menstelJerbescheid für das letzte verlangte Kalenderjahr liegt oft 2 od�r ) Jahre zurück) 

beizubehalten Herden. 

Für bestimmte soziale Härtefälle, wie z.B. Arbeitslosigkeit, sollte das Land die Ermäch­

tigung erhalten, auch das aktuelle Einkommen, z.B. das des Monats vor der AntragsteI­

lung, heranzuziehen zu dürfen. 

29/SN-40/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 28

www.parlament.gv.at



- 16 -

50. Zu § 41' Abs. 1: 

Die gesetzliche Einführung des ßaukontos wird begrüßt. Es sollten jedoch nicht nur die 

Fremdmittel, sondern auch dieEigen- undFörderungsmiUel über dieses Baukonto zu füh­

ren sein. 

51. Zu §, 43: 

Um den Zugrif f zu Daten der einzelnen Wohnungswerber für den Bauträger oder Verwal­

ter zu errnöglichen, sollte eine bundesgesetzliche Ermächt igung aufgenommen werden, 

die es z.B. anläßlich der Zustimmung zur Übereigung, dem Bauträger ermöglichen würde, 

rechtzeitig vor Kündigung des Darlehensteilbetrages entsprechende Maßnahmen zu er­

greifen. 

52. Zu § 44 Abs. 2: 

Als einzige wei tere Ausnahme sollte die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn auch bei 

Gebäuden möglich sein, die überwiegend dem öffentlichen Interesse (wie z.B. Schule, 

Kindergarten) und nicht primär Wohnzwecken dienen. 

53. Zu § 44 Abs. 4: 

Von der Bestellung eines Aufsichtsorgans, das zusammen mit dem Förderungsn�hmer hin­

sichtlich des 3aukontos zeichnungsberechtigt sein soll, sollte jedenfalls abgesehen wer­

den. Hier handelt �s sich offenbar um die Übernahme des Wiener Modells, das jedoch für 

das Land Nied�rösterre!ch eine wesentliche Vermehrung des Personalstandes und somit 

eine I\ufblähung der Verwaltung mit  sich bringen würde. Den LÄndern sollte es daher je­

denfalls freigestellt bleiben, eine geeignete Überwachung des Baukontos einzuführen. 

Es wird u.a. in  diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, daß der Förderungswer­

ber genfJß § 23 Ahs. 2 2. "3 Kredi twesengesetz ausdrücklich und schriftlich der Offenba­

rung des Bankgeheimnisses zustimmen müßt�. 

Daneben müßte die Überwachung der ßauausführung hinsichtlich des Abgasschutzes nä­

her e,rläutert werden. 
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54. Zu § 45: 

Den Ländern sollte eine Verurdnunyserrnächtigung erteilt werden, gegeben falls nach 

festzulegenden Grundsätzen bei der Aufteilung der Gesa1ntbaukosten auch eine andere . . 
sachgerechte .l\ufteilung als nach dem Verhältnis der Nutzflächen zuzulassen • 

. 55. Zu § 49 Abs. 1: 

Der Zeitpunkt, daß der Förderungswerber vor Einbringung eines Ansuchens die grundbü­

cherliehe Eintragung der /\nmerkung zu erwirken und durch Vorlage e·ines Grund­

buchsauszuges nachzuweis!3n hat, ist verfrüht, da in vielen Fällen das bücherliche Eigen­

tum aus wirtsc,haftlichen Gründen (zwecks Verminderung der Grundhortung und der da­

mit .verbundenen K osten) und vor allem aus Gründen der Realisierbarkeit (noch keine Be­

gutachtung durch den Wohnbauförderungsbeirat in Aussicht) nicht gegeben ist. Gemäß § 
18 .l\bs. 2 hat der FörderlJngswerber sein Eigentum erst bei der Gewährung der Förderung 

nachzuweisen. Dies stellt einen Widerspruch,dar. 

56. Zu § 49 Abs. 6: 

Auch bei Darlehensrückzahlung, Darlehenskündigung und Löschung des Pfandrechtes 

bleibt das Veräußerungsverbot 20 Jahre aufrecht. Dies ist ebenfalls mit der Systematik 

dieses Gesetzes nicht vereinbar. 

Auch der freiwillige MitteIrückfluß wird dadurch erheblich erschwert. 

57. Zu § 51: 

Auch zurn Vlohnbauprogramm (§ 11) sollte der 'Nohnbauförderungsbeirat angehört wer­

den. 

58. Zu § 53 Abs. 1: . 

Mit dern Starnrnyesetz des \'/ohnbauförderungsgesetzes 1960, BGBI.Nr. 280/1967, wurde 

die Gebührenfreiheit der u n mi t t e l  b a r  veranlaßten Schriften normiert. Jedoch ist 

mit der ersten ��ovelle des Wohnbauförderungsgesetzes ßGBI.Nr. 232/1972, rückwirkend 
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diese ßestim:'t1ung unter anderem dahingehend verändert worden, daß das Wort "unmit­

telbar" '.vegfiel . Bei 3e.lassung der .Befreiungsbestimmung für unmittelbar veranlaßte 

Schrift':!n würde beispielsweise die 5 120,-- Stempelgebühr bei notarieller oder gerichtli­

cher Beglaubigung der Schuldurkunde vorn Förderungswerber wieder zu bezahlen sein. 

Dies ist nicht im Sinne der gesamten Befreiungsbestimmungen. Das Wort "unmittelbar" 

sollte unbedingt entfal len. 

Weiters wird angeregt, Darlehen zum Zwecke des Grundkaufs von der gerichtlichen Ein­

trayungsgebühr zu befreien. Denn die Praxis hat gezeigt, daß derartige, Gebühren nicht 

dem befreitel �ar lehensnehmer und Grundeigentümer, sondern dem nicht befreiten Kre­

ditinstitut vorgeschrieben werden, welch�s im Rahmen des Kreditvertrages diese Eintra­

gungsgebühr auf den gemeinnützigen Bauträger überwälzt, wodurch die persönliche Ge­

bührenbefreiung außer I<raft gesetzt wird. 

59. Zu § 55: 

Durch diese Globalerrnächtigung bei allen "unter überwiegender Zuhilfenahme von Bun­

desmitteln" gefikderten Wohnungen Wohnbeihilfe zu gewähren, werden den Ländern auf 

Kosten der Neubau,nittel wesentl iche Summen entzogen. Es wird daher dringend ange­

regt, diese Wohnbeihilfengewährung als verlorene Zuschüsse aus einem eigenen 

ßudgetansatz LU decken. 

60. Zu § 60: 

Die wesuntlich erweiterte Verordnungsermächtigung bedingt auch nach Kundmachung 

des beschlossenen Gesetzestextes eine enorm aufwendige Vorbereitungszeit zur Erstel­

l ung dieser zahlreichen .verordnungen. 

Es wird daher dringend ersucht, sowohl für das neue Bundesgesetz als auch für die zu er­

l assenden Verordnungen eine Legisvakanz von zumindest 12 Monaten vorzusehen. 
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Der vorliegende Entwurf enthält im wesentlichen lediglich eine Auflistung oder Zusam­

menfas!3tmg der �isherhigen Wohnungsverbesserungsförderarten (z.B. große und kleine 

V/ohnungsverbesserung, Förderung nach der sogenannten Althausmilliarde). Für Nieder­

österreich tritt die Wohnhaussanierung vor allem auch im Hinblick auf die Dorferneue­

rung immer rnehr in den Vordergrund. Eine neues Förderungsinstrumentarium wäre in 

'diesem Zusacnmenhang wünschenswert. 

Allgemein wird bemerkt, daß die in diesem Entwurf vorgesehenen vielfältigen und ver­

wirrenden rv1ittelaufbringungen (z.B. §§ 5 bis 8 und § 44) analog den Bestimmungen des 

Entwurfes zum 'Nohnbauförderungsgesetz 1984 übersichtlich in einer Regelung zusam­

mengefaßt werden sollten • 

. ß.us den Begriffbestirnrnungen der §§ 11 und 12 ergibt sich, daß die Unterscheidung zwi­

schen, Verbesserung und Erhaltung nicht aufgehoben wurde, obwohl das Gesetz den Titel 

"Wohnhaussanierungsgesetz" erhalten soll. Dies bedeutet, daß von vornherein eine Kalku­

lation und eine klare Zuordnung der Arbeiten, ob sie �un Sanierungsarbeiten (nach der Ge­

setzesdiktion also VerbesserlJllyen) oder Erhaltungsarbeiten darstellen, nicht möglich ist. 

Da irn § 12 eine kosten- und nutzflächenmäOige Abwägung vorgenommen wird, ist es 

zweckmüßig und notwendig, entweder die Unterscheidung zwischen Verbesserung und Er­

haltung überhaupt aufzugeben (dies wäre m� sich die,beste Lösung, da in der Praxis die Zu­

ordnungsproblerne wegfallen würden), oder es müßte eine klare Begriffsbestimmung für 

die Sanierungstatbestär:'de formuliert werden. In diesem Zusarnmenhang ist auch eine Ab­

stimmung rnit dem § 18 des t-Aietrechtsgesetzes unbedingt erforderlich. Da der Ger.ichts-· 

beschluß eine Voraussetzung für die MietzinsbeihHfe darstellt, die vorn Finanzamt ausbe­

zahltwird, ergeben sich Probleme, wenn die Förderung nur gewährt wird, wenn Erhal­

tungs- und Verbesserungsarbeit:m in eine:n bestimmten Schlüssel in einem durchgeführt 

werden �nüssen, abgesehen davon, daß die Laufzeit der Darlehen meistens länger als 10 

Jaflre beträgt. 
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Darüberhinaus würde das Fallenlassen der Unterscheidung zwischen den Erhaltungsarbei­

ten und VerbesserUngs3rbe'iten dem Gesetzestitel entsprechen, der ja von der Wohnhaus-' 

son'ierung ausgeht und Sanierung ein umfassender Begriff ist. 

Der Gesetze!"mtVlurf enthält zwar Hinweise, daß die Sanierungsarbeiten, bei größter 

Wirtschaftlichkeit des ßaukostenaufwandes durchzuführen sind, jedoch keine näheren 

Bestimmungen über eine Begrenzung der auflaufenden Sanierungs- und Erhaltungskosten 

(Angemessenheitsprüfung) und auch keine diesbezüglichen Verordnungsermächtigungen. 

Derartige Verordnungserrnächtigungen fehlen auch für die Bestimmungen für die Aus­

schreibung und Vergabe von Leistungen sowie zur Führung eines projektsbezogenen Bau-

kontos. 

11. Zu einzelnen Bestirnmungen 

1. Zu § 2 Abs. 1 Z. 3: 

Die Zielsetzung des Entwurfs wird in zahlreichen Sanierungsfällen in I',Jieder5sterreich 

nic'1t erfüllt werden können, da z.B. die noch im Berufsleben stehenden Förderungswer­

ber ein auf dern Land envorbenes Landhaus für die Zeit ihrer späteren Pensionierung re­

novier�n, oder auch beispielsweise Sanierungs- und Erhaltungsarbeiten an einem solchen 

Althaus für ihre noch nicht volljährigen Kinder durchführen lassen. Dieser frühe Zeit­

punkt der Sanierung von solchen Althäusern liegt im besonderen Interesse Niederöster­

reichs, vor alle rn dann, wenn diese zur Revitaliserung von Ortskernen im Sinne der 

Dorferneuerung führt. 

2. Zu § 3 Z. 1: 

Begrüßt wird das Wegfallen der. Voraussetzung der großen Wohnungsverbes�rung, nach 

der bisher zwei Drittel der Gesamtnutzfläche V/ohnzwecken dienen mußten. Es wird al­

lerdings bemerkt, daß die vorgesehene Definition die Gegebenheiten in vielen bäuerli­

chen V/ohnhäusern außer !3etracht läßt. Die in den Erläuterungen hervorgehobene Dorfer­

neuerung (Bewahrung gewachsener Ortsstrukturen) findet in den gesetzlichen Bestim­

rnungen teilweise nicht ihren Niederschlag. 
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, 3. Zu § 3 Z. 6: 

Cer Einko:nrnensbegriff für die Förderungsbestimmungen sollte unbedingt neu gestaltet 

v/erden. Die derzeitige Definition des Einkommensbegriffes führt immer wieder zu Un­

gerechtigkeiten. Dies wurde bereits unter Punkt A angeregt. 

4. Zu § :3 Z. 8: 

Die Einbeziehung des Vermögens bereitet bei der Vollziehung enorrne Schwierigkeiten. 

Es steht nicht fest, Ivie derart ige Überprüfungen durchgeführt werden sollen. Die 

selbständig Erwerbstätigen, z.B. die Gewerbetreibenden und Landwirte, sind durch diese 

ßestimmung von der För'derung in überwiegender Anzahl überhaupt ausgeschlossen. 

Grundsätzlich wird auch die Bildung eines neues Verrnögensbegriffs vorgeschlagen, der 

jenes Eigentum bzw. jene Eigentu:l1swohnung vom Vermögen ausnimmt, das die zur regel­

mäßigen Befriedigung des \,'lohnbedürfnisses dient. Das Studienförderungsgesetz ist im 

BGBl.Nr. 36/1933 wiederverlauthart worden. 

5. Zu § 5, und § 8 Abs. 1: 

Die Erhöhung des Verteilungsschlüssels nach Variante 1 auf 19,76 % für das Land Nieder-, 

österreich vlird befürwortet. 

Die Reduzierung der Haushalts:nittel des Bundes auf S 120 Mio. für das Jahr 1984 und die 

vorgesehene Jahressteigerung von jeweils S 10 Mio. bedeutet für Niederösterreich eine 

wesentliche Reduzierung der Mittel. Derzeit sind im § 4 Abs. 1 des '.Vohnungsverbesse­

rungsgesetzes S 240 Miq. als ßundesleistungen vorgesehen. Das bedeutet für Niederöster­

reich nach de n derzeitigen Verteilungsschlüssel gemäß § 4 Abs. 4 leg.cit. von 14,3 % im 

Jahr S 34,32 �.�io. Das land hat derzeit aus landesmitteln die Hälfte dieses Betrages, das 

sind S 17,16 Mio. bereitzustellen. Darnit stehen für Zwecke der Wohnungsverbesser ung in 

Niederösterreich jährlich S 51,50 Mio. zu Verfügung. 
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�'Jach derf' nUll v o r gesehenen Vert e ilungsschlüssel bekäme das Land S 23,71 Mio (19,76 % 

von S 12Q r\'1ia� und :TlüOt'] selbst den gleich hohen Betrag gemäß § 8 Abs. 1 des Entwurfes 

bereitstellen, womit ledig lich insgesamt 5 �7,t�O Mio. jährlich zur Verfügung stünden. 

Niederösterreich müßte daher jährlich um S 6,6 t,,1io. mehr als nach der geltenden Rechts-

lage bereitstellen. 

Im Jahr 1983 wurden insgesamt ca. S 83 Mio. an Annuit8tenzusschüssen ausbezahlt. Für -

die Darlehen nach diesem Entwurf wären aus den vorgesehenen Wohnhaussanierungsmit­

teln auf Grund der weiterhh notwendigen Auszahlungen für die seinerzeit zugesicherten 

Annuitinenzuschüs:.mkeine �',1ittel vorhanden und müßten daher Mittel aus dem Wohnbau­

förderungsgesetz auf Kosten des Neubaues in vollem Umfang der zu gewährenden Wohn­

haussanierungsdarlehen herangezogen werden. 

Es wird ausdrijcklich darauf hingewiesen, daß die nunmehr in § 7 Abs. 1 Z. 3 des Entwurfes 

des Wohnbauförderungsgesetzes 1984 enthaltenen Rückflüsse aus den Fondshilfemaßnah­

men nach dem ".'ohnhauswiederaufbaugesetz und nach dern Bundesgesetz betreffend die 

Ausgest3lt'Jng des staatlichen V/ohnungsfürsorgefonds zu einem ßundes-, Wohn- und 

:'iedlungs.fonds durch Ver wendung für Aufgaben nach dem Startwohnungsgesetz wesent­

lich reduziert werden und daher 'lur in geringem Umfang durch die LÄnder zur Wohnhaus­

sanierung heranyezotJen v/erden können. 

6. Zu § 9 Abs. 1: 

Es sollte eine ßestirnrnunl;l aufgenommen weden, die wie bisher sicherstellt, daß Förde­

rungswer�er von gr3ßeren ßauvorhaben österreichische Staatsbürger sein müssen. 

7. Zu � 9 Abs. 2 Z. 2: 

Durch die Einbeziehung der Verrnögensprüfung wird der Vollz iehungsaufwand nicht un­

wesentlich verl�r3nert. lJi �se Oberprüfungen können nur mit erhöhtern Personalstand be­

soryt werden. Der dafür notwendige tv1ehraufwand müßte abgegolten werden. 
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o. Zu § 9 Abs. 3: 

Hier wird ebenso wie zu den analogen Bestimmungen des \'/ohnbaufürderungsgesetzent­

wurfes Guf di� F arniIienfeindlichkeit dieser Bestimmung hingewiesen, weil ab dem drit­

ten Kind keine Steigerung mehr vorgesehen ist, sodaO eine kinderreiche Familie stark be­

nachteiligt ',vird. Die Indexanpassung sollte jährlich erfolgen. Auf den Ausschluß der 

mittler�'l Ein<o�nmensschicht von den Förderungen wurde bereits hingewiesen. 

9. Zu § 10 Abs. 1 Z. 1 fit.a: 

Im Hinblick auf die derzeitigen Zeitabstände von ca. 15 und 10 Jahren ist ein 20jähriger 

Zeitabstand zu lange. Es wird daher ein Zeitraum von 15 Jahren vorgeschlagen. Die Be­

hinderten soHten, wie �isher, auch im I.'!ohnungsverbesserungsgesetz und im Rahmen der 

großen ':/ohnunysverbesseruny, bessergestellt werden. Für Schall- und Wärmeschutzrnaß­

nahmen sollte eine 10jährige Frist vorgesehen werden. 

10. Zu § 11 Z. ll: 

Ein Schutzraurn von Typ Grundschutz (Grundschutzraum) ist die einfachste Form des 

Schutzraums. Ein solcher Raum wird daher kaum "umgestaltet" werden können. 

11. Zu § 12: 

Zumindest bei Kleinbauten (Bauten bis zu 4 Wohneinheiten) sollten die Erhaltungsarbei­

ten auch ohne Vornahme von Sanierungsarbeiten gefördert werden dürfen. Die Erfahrung 

in Niederösterreich ze!.gt recht häufig, daO die oft wesentJic" vordringlichere Erhal­

tungsarbeit bereits an die Grenze des finanziellen Rahmens einer natürlichen Person 

geht. 

12. Zu § 14 Abs. 1: 

Die im dritten Satz voryesohene zwingende Bestimmung sollte so umformuliert werden, 

daO in bestimmten Härtefäll�n Ausnahmen gewährt werden können •. 
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13. Zu § 14 Abs. 2: 

Zur Zei t bestehen i n  N iederösterre ich keine gesetzlichen Vorschriften für die Ausführung 

e i nes 5chutzraumes. 

14. Zu § 16 Abs. 4: , 

Die zwingende '1esti m:nung, bei  ßeseitigung der mangelhaften Ausstattung von \'lohnun· 

gen, die über ke ine \'I asserentnahrnestel le �er kein Klosett im Inneren verfügen, ein 

D ar lehen i n  vol br Höhe zu gewähren, ist ein zu starker E ingriff in  die Gestaltungsrechte 

der Lä nder, da beispielsweise bei besti mmten E i nkornmenshöhen auch eine BO %Ige Dar· 

lehensförderung in e ine:n solchen Fall  ausreichend sein müßte. Im Hinblick auf die For· 

mulicr'Jng i n  § 14 ,�bs. 1, wonach bei  Sanierungsarbeiten die V/ohnung u.a. über ein aus· 

schl ießl ich dieser 'Nohnung zugeordnetes Klosett verfügen muß, sollte e ine Vereinheitli· 

chung herbe igeführt werden. 

' 1 5. Zu § 2 2: 

tür die 8estim munge n zur Gewährung von Annui tätenzuschüssen sollte auch ausdrück­

l ich e i ne V erordnurigsermächtigung für die Länder aufgenommen werden. Es sol lte auch 

hier die f\�ögl i chke i t  der E inführung e i nes rückzahlbaren Annui tätenzuschusses vorgese· 

hen werden. 

16. Zu § 2 3  Ahs. 2: 

Diese Best immung ersc,hwert e i nen verstärkten �,1 itt91rückf1uß. 

17. Zu § 15 Abs. 1: 

\'/ohnbcih i l fe ist �ei r'. � iet wohnung,en zwingend zu ge\vähren, während dies nach § 29 Abs. 

1 hei  r:: igenh e i l ,len, E igentumswohnungen und zum E igentuiTlserwerb bestimmten Woh­

nungen nicht der Fall ist. D i es stellt eine Diskriminierung des E igentums dar, da Im Ge· 
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gensatz zu den �/lietwohnungen kein Rechtsanspruch auf Wohnbeihilfen besteht. In die­

sem Zusalnmenhang sollte auch d ie  Systerf l8t ik des E ntwurfes bei der vorgesehenen Re­

gelung der Wohnbe i�itfe im Hinblick auf Eigentum überdacht werden. 

18. Zu § 27  Abs. 4: 

Die Zinsenberechnung bedeutet' e inen erheblichen Mehraufwand bei jedem einzelnen För­

der.ungsakt. Es ist sehr fraglich, ob diese geringfügigen Z insenbeträge den erheblichen 

Arbeitsaufwand rechtfert igen. 

19. Zu § 31 Abs. 1 Z. 2 :  

Die bisherige Alternative des Nac,hweises des Einkommens der letzten drei Kalenderjah­

re sollte aus Gründen der Gerechtigkeit mit den selbständig Erwerbstätigen beibehalten 

werden. In diesen Fällen l iegt der Einkornmensteuerbescheid für das letzte veranlagte 

Kalenderjahr oft zwei oder drei jahre zurück. 

Für bestimmte soziale Härtefälle (Arbeitslosigkeit) sollte auch das aktuelle Einkommen 

(z.B. das des �,,1onats vor der Antraystellung), herangezogen werden dürfen. 

2 0. Zu § 32 Aba. 2: 

Aus Gründen der Verwaltunysvereinfachung sollte die /\nhörung der Gemeinde bereits 

vor der Einreichuny mi t  einem Vermerk I m  Förderungsbegehren erfolgen können. 

2 1. Zu § 35: 

Es wird angeregt, daß bei Begehren des einzelnen Wohnungsinhabers au(:h der Vermieter 

oder Ve'rwalter des Wohnhauses ausdrücklich gesetzlich ermäChtigt wird, die Daten über-

mittelt zu erhalten. 
, -
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2 2. Zu § 36 Abs. 4: 

Die PrUfung i n  angemesuenen Zei tabständen während der Dauer der Förderung bedeutet 

e i nen erhebl i chen V erwaltungsrnehraufwand. 

2 3. Zu § 37: 

Ur'l den in Zukunft häufig auftretenden großen Wohnhaussanierungen e i nen entsprechen­

den Zei traum zur V or l age der Endabrechnung zu ermöglichen, sollte die S echsmonatsfrist 

in eine Zwölfrnonatsfrist umgewandel t  werden. 

24. Zu § 42 Abs. 1: 

\'l ie bereits oben erwähnt,  sollte das Wort "unrn ittelbarll ent fallen. Bei ßelassung der Be­

freiungsbesti rnrr,ung für unrn i t telbar veranlaßte Schri ften würde beispielsweise die 

S 120,-- Sternpelgebühr bei notarieller oder gerichtlicher Beglaubigung der Schuldurkun­

de vom Förderungswerber zu bezahlen sein. 

25. Zu § 48 Abs. 1: 

Auch bei  diesel n  Entwurf bedarf es einer um fangreichen V orberei tungsarbeit zur Erlas­

suny der entsprechenden V erordnungen und F örderungsrichtlinien. Der Zeitpunkt des In­

krafttretens sowohl des 3undesgesetzes als auch der zu erl assenden V erordnungen sol lte 

zU :�l indcst zwölf Monate nach der I<undmachung liegen. 

2 6. fU § 47: . 

Diese Bestimmung bewirkt einen E ingriff i n  die Gestaltungsfreiheit  der Lä�er. Es sollte 

daher von der obl igator ischen Darlehens'aufnahrne abgesehen werden. 
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C) Abschl ießend wird noch 
'
berrerkt, daß die vorgesehene Gesetzestechnik der Änderung 

einiger Gesetze durch Paragraphen eines anderen Gesetzes, nicht sehr übersichtlich i st. 
\ '/enn davon aber �icht /\bstand genommen wird, SGl sol lten zum indest im Titel des Ent­
wurfes a l le Gesetze aufscheinen, die geändert werden sol len. 
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L AD - V D - 8 3 0 6/ 5 9  

1 .  An das Präs id ium des Nat ionalrate s ( 2 5 - fach ) 

2 .  an alle vom Lande N iederösterre ich entsendeten Mitglied er 

des Bunde srate s  

3 .  an alle Ämter der Lande s re g i erungen 

� ( zu Handen de s Herrn Landesamtsd irektors ) 

4 .  an d i e  Verb indungs s te lle der Bunde sländer 

zur gefälligen Kenntni snahme 

Für d � e  Richt igk e i t  

der Ausfertigung ' 

21/ -J 
� jiJd#-(}} 1 

NÖ Landesregierung 

L u d w i g 

Lande shauptmann 

29/SN-40/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)28 von 28

www.parlament.gv.at




